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Vorwort

Der�vorliegende�Leitfaden�soll�Ihnen�als�Kunde�der�KPMG�einen�Überblick�über�die
wesentlichen�abgaben-,�beitrags-�und�arbeitsrechtlichen�Aspekte�zum�Thema�
„Reisen�und�Dienstreisen”�bieten.

Die�Broschüre�basiert�auf�der�durch�die�Reisekostennovelle�2007�vorgegebenen
Rechtslage�ab�1.1.2008�und�wurde�von�unserem�Herrn�

Mag.�Alfred�SHUBSHIZKY�

erstellt.

Aufgrund�der�Komplexität�der�Themen�kann�diese�Übersicht�eine�eingehende�
Beratung�nicht�ersetzen.�Wir�bitten�Sie�daher,�sich�im�Einzelfall�mit�Ihrem�
KPMG-Berater�in�Verbindung�zu�setzen.

Die�Mitarbeiter�der�KPMG�beantworten�gerne�Ihre�Fragen�zu�diesem�Themenbereich
und�helfen�Ihnen,�abgabenschonende�Gestaltungsmöglichkeiten�umzusetzen.�

Linz,�im�Dezember�2007
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1 Einleitung

Das�Einkommensteuerrecht�unter-
scheidet�hinsichtlich�der�Berücksichti-
gung�von�Aufwendungen�bei�beruflich
oder�betrieblich�veranlassten�(Dienst-)
Reisen�zwischen�vier�spezifischen�Tat-
beständen:

� Der�nichtsteuerbaren�Auszahlung
von�Reisevergütungen,�Tages-�und
Nächtigungsgeldern�des�Dienstge-
bers�an�den�Dienstnehmer�anlässlich
einer�Dienstreise�(§�26�Z�4�EStG),

� der�auf�bestimmte�Tätigkeiten�bezo-
genen�steuerfreien�Auszahlung�von
Tagesgeldern,�die�der�Dienstgeber
für�Dienstreisen�außerhalb�der
Dienstreise-Legaldefinition�aufgrund
einer�lohngestaltenden�Vorschrift�an
den�Dienstnehmer�zahlen�muss�
(§�3�Abs�1�Z�16b�EStG),

� dem�Werbungskostenabzug�des
Unselbständigen�in�der�Arbeitneh-
merveranlagung�bei�ausschließlich
beruflich�veranlassten�Reisen�
(§�16�Abs�1�Z�9�EStG)�und

� dem�Betriebsausgabenabzug�im
Rahmen�der�Gewinnermittlung�des
Selbständigen�für�Mehraufwendun-
gen�bei�ausschließlich�durch�den
Betrieb�veranlassten�Reisen�
(§�4�Abs�5�EStG).

Der�Verfassungsgerichtshof�(VfGH)�hat
durch�die�Entscheidung�vom�22.6.2006,
G�147/05�ua,�V�111/05�ua,�den�ursprüng-
lich�vorgesehenen�generellen�Ersatz
der�steuerlichen�Dienstreisedefinition
durch�eine�Dienstreiseregelung�in�einer
lohngestaltenden�Vorschrift�als�gleich-
heitswidrig�erkannt�und�mit�Wirkung
zum�31.12.2007�aufgehoben.�Als�Äqui-
valent�für�den�Entfall�dieser�Regelung
wurde�im�Rahmen�der�Reisekosten-
novelle�2007�die�zweit�genannte�Rege-
lung�verankert.�Dies�führt�ab�1.1.2008
insofern�zu�einer�Änderung,�als�lohnge-
staltende�Vorschriften�nur�mehr�für�die
Behandlung�der�Tagesgelder�relevant
sind�und�die�Steuerfreiheit�an�be-
stimmten�Tätigkeiten�anknüpft.

Die�Berücksichtigung�von�steuermin-
dernden�Aufwendungen�direkt�bei�der
Auszahlung�(an�der�Quelle)�ist�nur�bei
den�Nichtselbständigen�im�Rahmen
der�beiden�erstgenannten�Tatbestände
möglich.�Sie�führt�auch�zur�Befreiung
bei�den�Lohnnebenkosten�und�von�der
Beitragspflicht.�An�einen�freien�Dienst-
nehmer�oder�einen�Werkvertragsneh-
mer�kann�der�Unternehmer�grundsätz-
lich�keine�steuerfreien�Aufwandsent-
schädigungen�auszahlen.�Der�Auftrag-
nehmer�kann�allenfalls�in�seiner�Ein-
kommensteuererklärung�diesbezügli-
che�Aufwendungen�geltend�machen.

Im�Folgenden�wird�zunächst�die�nicht-
steuerbare�bzw�steuerfreie�Auszahlung
von�Aufwandsersätzen�durch�den
Dienstgeber�behandelt.�Daran�anschlie-
ßend�werden�die�Voraussetzungen�für
den�Werbungskostenabzug�in�der�Ar-
beitnehmerveranlagung�und�den�Be-
triebsausgabenabzug�in�der�Einkom-
mensteuererklärung�dargestellt.

2� Auslagenersätze�des
Dienstgebers�an�den
Dienstnehmer

2.1 Dienstreise�iSd�Steuer-
rechts�nach�§�26�Z�4
EStG

2.1.1 Gesetzliche Definition der

Dienstreise (Dienstreise-

Legaldefinition)

Das�Gesetz�sieht�zwei�Dienstreiseka-
tegorien�vor:

� Kleine Dienstreise:�Eine�solche
liegt�vor,�wenn�der�Dienstnehmer�im
Auftrag�des�Dienstgebers�seinen
Dienstort�(bzw�bei�Dienstreisen�vom
Wohnort�diesen)�zur�Durchführung
von�Dienstverrichtungen�verlässt.�Als
Dienstort�gilt�der�regelmäßige�Mittel-
punkt�des�tatsächlichen�dienstlichen

Tätigwerdens�des�Arbeitnehmers.�Es
ist�dies�das�Büro,�die�Betriebsstätte,
das�Werksgelände,�das�Lager�und
Ähnliches�mehr.�Ganz�wesentlich�ist
daher,�dass�nach�der�Legaldefinition
jedes�Verlassen�dieses�Dienstortes
zur�Durchführung�von�Dienstverrich-
tungen�eine�Dienstreise�darstellt,�dh
die�Entfernung des Einsatzortes

vom genannten Dienstort spielt

keine Rolle!�Auch�eine�so�genannte
„Dienstreise�um's�Eck“�ist�möglich.
Nicht�zu�beachten�ist�die�für�den
Werbungskosten-�bzw�Betriebsaus-
gabenabzug�geltende�Mindestentfer-
nung�von�25�Kilometer! Auch�die�Tat-
sache,�dass�nach�den�Lohnsteuer-
richtlinien�2002�(im�Folgenden�kurz
LStR)�als�Einsatzort,�der�einen�
(neuen)�Mittelpunkt�der�Tätigkeit�be-
gründet,�grundsätzlich�ein�Gemein-
degebiet�anzusehen�ist,�ändert�nach
unserer�Auffassung�nichts�daran,
dass�aufgrund�der�Legaldefinition�ei-
ne�Dienstreise�auch�innerhalb�eines
Gemeindegebietes�möglich�ist�(vgl
dazu�auch�schon�Schuchter/Walder,
RdW�1998,�704).�Diese�Ansicht�wur-
de�im�Übrigen�in�mehreren�Telefona-
ten�von�Beamten�des�BMF�bestätigt.

� Große Dienstreise:�Eine�solche
liegt�vor,�wenn�der�Arbeitnehmer�im
dienstlichen�Auftrag�so�weit�weg�von
seinem�ständigen�Wohnort�(Familien-
wohnsitz)�arbeitet,�dass�ihm�eine
tägliche�Rückkehr�an�diesen�Ort�nicht
mehr�zugemutet�werden�kann.�Vor-
aussetzungen�für�das�Vorliegen�die-
ses�zweiten�Tatbestandes�sind�da-
her:

- dass�der�Arbeitnehmer�tatsächlich
nicht�zum�Wohnort�zurückfährt�und

- dass�die�tägliche�Rückkehr�unzu-
mutbar�ist.

Eine�solche�Unzumutbarkeit�ist�nach
den�LStR�jedenfalls�dann�anzuneh-
men,�wenn�die�Entfernung�zwischen
Familienwohnsitz�und�Beschäfti-
gungsort�mehr�als�120�km�beträgt.�In
begründeten�Einzelfällen�kann�aber
auch�bei�kürzerer�Wegstrecke�Unzu-
mutbarkeit�gegeben�sein�(Rz�701).



2.1.2 Welche Aufwandsersätze

können gezahlt werden?

2.1.2.1 Reisekostenvergütungen

2.1.2.1.1 Abgrenzung zwischen Dienst-

reisen und Fahrten Wohnung – 

Arbeitsstätte

Fahrtkosten�sind�keine�spezifischen
Reisekosten,�dh�jede�beruflich�veran-
lasste�Fahrt�ist�steuerlich�zu�berück-
sichtigen.�Fahrten�zwischen�Wohnung
und�Arbeitsstätte�sind�aber�bereits�mit
dem�Verkehrsabsetzbetrag�und�dem
pauschalierten�Werbungskostenabzug
im�Rahmen�des�Pendlerpauschales�ab-
gegolten.�Steuerfreie�Reisekostenver-
gütungen�sind�daher�nur�möglich,�so-
weit�es�sich�um�keine�solchen�Fahrten
handelt.�Fahrten�zwischen�Wohnung
und�Arbeitsstätte�sind�auch�als�Privat-
fahrten�hinsichtlich�der�Sachbezugsbe-
wertung�für�die�Nutzung�eines�Firmen-
PKW�zu�werten.

Die�Abgrenzung�zwischen�Fahrten�Woh-
nung�–�Arbeitsstätte�und�Dienstreise-
fahrten�ist�seit�1.1.2008�(entsprechend
der�davor�verankerten�Regelung�der
LStR�zur�Legaldefinition�in�Rz�706�ff)�im
Gesetz�präzisiert.�Hintergrund�ist,�dass
sich�das�Pendlerpauschale�auf�jene�be-
ruflichen�Fahrten�bezieht,�die�der�Ar-
beitnehmer�im Lohnzahlungszeit-

raum vom�Wohnort�aus�überwiegend

zurücklegt.�Wird�daher�in�einem�
Kalendermonat�von�der�Wohnung�aus
überwiegend�ein�neuer�Einsatzort�an-
gefahren,�dann�stellt�diese�Fahrt�ab
dem�folgenden�Kalendermonat�keine
Dienstreise,�sondern�eine�Fahrt�Woh-
nung�–�Arbeitsstätte�dar.�

Nach�dem�Erlass�zur�Reisekostennovel-
le�2007�(Punkt�2.1.2.)�ist�zu�unterschei-
den,�ob�eine�dauernde�Versetzung�oder
ein�vorübergehender�Einsatz�an�einem
neuen�Einsatzort�(Dienstzuteilung�bzw
Entsendung)�vorliegt.�Bei�der�dauern-
den�Versetzung�stellen�die�Fahrten�zur
neuen�Arbeitsstätte�sofort�(mit�Wirk-
samkeit�der�Versetzung)�Fahrten�zwi-
schen�Wohnung�und�Arbeitsstätte�dar.

Im�Falle�einer�vorübergehenden�Dienst-
zuteilung�oder�Entsendung�gilt�die�dar-
gestellte�Monatsregelung,�dh�erst�im
Folgemonat�des�erstmaligen�Überwie-
gens�der�Fahrten�zum�neuen�Einsatzort
liegen�diesbezüglich�Fahrten�zwischen
Wohnung�und�Arbeitsstätte�vor.

Zur�beschriebenen�Neuregelung�im�Zu-
ge�der�Reisekostennovelle�2007�gibt�es
eine�Ausnahme für die Baubranche:
Bis�Ende�2009�sind�Fahrten�zu�einer
Baustelle�oder�zu�einem�Einsatzort�für
Montagetätigkeiten�(weiterhin)�nicht
als�Fahrten�zwischen�Wohnung�und�
Arbeitsstätte�anzusehen.

Liegen�mehrere�Dienstorte�bzw�Mittel-
punkte�der�Tätigkeit�vor,�so�sind�die
Fahrt�zum�ersten�Dienstort�und�die
Fahrt�vom�zweiten�Dienstort�zurück�zur
Wohnung�jeweils�Fahrten�Wohnung�–

Arbeitsstätte.�Für�die�Fahrt�zwischen
den�beiden�Dienstorten�können�steuer-
freie�Fahrtkostenersätze�gewährt�wer-
den,�soweit�der�Aufwand�nicht�bereits
durch�Verkehrsabsetzbetrag�und�Pend-
lerpauschale�abgedeckt�sind�(Rz�709
und�die�dort�angeführten�Beispiele).�

Als�Mittelpunkte�der�Tätigkeit�gelten
dabei�jene�feste�Einrichtung�des�Arbeit-
gebers�(Büro,�Betriebsstätte,�Werksge-
lände,�Lager),�in�denen�der�Dienstneh-
mer�unmittelbaren�beruflichen�Oblie-
genheiten�(zB�Vorbereitungs-�oder�Ab-
schlussarbeiten�eines�Vertreters�bzw
Außendienstmitarbeiters,�Wahrneh-
mung�von�Dienstbesprechungen)�und
nicht�bloß�mittelbaren�beruflichen�Ob-
liegenheiten�(zB�Abholen�von�Unterla-
gen�und�Waren,�Wechsel�des�Fahrzeu-
ges)�nachkommt�(Rz�284�iVm�Rz�709).

Für�Fahrten�von�der�Dienstelle�zu�ei-
nem�Einsatzort�und�zurück�zur�Dienst-
stelle�können�nicht�steuerbar�Fahrtkos-
tenersätze�zeitlich�unbegrenzt�ausge-
zahlt�werden�(Punkt�2.1.2.�des�Erlasses
zur�Reisekostennovelle�2007).�Die
Fahrten�von�der�Wohnung�zur�Dienst-
stelle�und�zurück�von�der�Dienststelle
zur�Wohnung�sind�in�diesem�Fall�gege-
benenfalls�durch�das�Pendlerpauschale
und�den�Verkehrsabsetzbetrag�abge-
deckt.

2.1.2.1.2 Dienstreise und wöchentliche 

Familienheimfahrt 

Nicht�steuerbare�Fahrtkostenvergütun-
gen�können�ab�1.1.2008�auch�für�eine
wöchentliche�Familienheimfahrt,�die�im
Rahmen�einer�großen�Dienstreise�er-
folgt,�gewährt�werden,�wenn

� eine�tägliche�Rückkehr�zum�Familien-
wohnsitz�nicht�zugemutet�werden
kann�(ab�einer�einfachen�Entfernung
von�120�km)�und

� eine�tatsächliche�Familienheimfahrt
stattfindet�und

� für�die�arbeitsfreien�Tage�kein�steuer-
freies�Tagesgeld�gezahlt�wird�(keine
Durchzahler-Regelung).

Beispiel�(Punkt�2.1.2.�des�Erlasses�zur
Reisekostennovelle�2007):

Ein�Bankangestellter�mit�ständiger�
Arbeitsstätte�in�der�Zentrale�eines
Bankinstitutes�wird�für�die�Zeit�vom
23.�Februar�bis�25.�April�einer�Bank-
filiale�vorübergehend�dienstzugeteilt.
Ab�26.�April�bis�Ende�April�wird�er
wieder�an�seiner�ständigen�Arbeits-
stätte�(Zentrale)�tätig.

Für�die�Fahrten�vom�23.�Februar�bis
31.�März�ist�ein�Kilometergeldersatz
für�Fahrten�von�der�Wohnung�zum
vorübergehenden�Einsatzort�(Bank-
filiale)�steuerfrei.�Im�April�ist�der�
Kilometergeldersatz�steuerpflichtig.
Für�den�Monat�Februar�steht�gegebe-
nenfalls�(weiterhin)�das�Pendlerpau-
schale�für�Fahrten�von�der�Wohnung
zu�seiner�ständigen�Arbeitsstätte
(Zentrale)�zu.�Im�März�steht�keine
Pendlerpauschale�zu�(weder�hinsicht-
lich�der�ständigen�Arbeitsstätte�noch
hinsichtlich�des�vorübergehenden
Einsatzortes).�Für�den�Monat�April
steht�gegebenenfalls�das�Pendlerpau-
schale�für�Fahrten�zwischen�Woh-
nung�und�vorübergehendem�Einsatz-
ort�(Bankfiliale)�zu.
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Familienheimfahrten�können�generell
(dh�unabhängig�vom�Zusammenhang
mit�einer�Dienstreise)�als�Werbungs-
kosten�geltend�gemacht�werden,�wenn
die�Voraussetzungen�für�eine�doppelte
Haushaltsführung�vorliegen.�Die�Höhe
der�als�Werbungskosten�absetzbaren
Kosten�ist�durch�§�20�Abs�1�Z�2�lit�e�EStG
mit�dem�höchsten�Pendlerpauschale
(derzeit�2.931�€�pa)�begrenzt.�Diese
Einschränkung�gilt�für�den�nichtsteuer-
baren�Reisekostenersatz�für�die�
wöchentliche�Familienheimfahrt�im�
Zusammenhang�mit�einer�Dienstreise
nicht.�Auch�der�Ersatz�für�Familien-
heimflüge�etwa�in�die�Türkei�kann�be-
traglich�unbeschränkt�als�nicht�steuer-
bar�behandelt�werden.

2.1.2.1.3 Höhe der Reisekostenvergü-

tung bei Verwendung arbeit-

nehmereigener Kraftfahrzeuge

Als�steuerfreier�Fahrtkostenersatz�ste-
hen�bei�Dienstreisen�mit�dem�Fahrzeug
eines�Dienstnehmers�die�höchsten�den
Bundesbediensteten�zustehenden�Sät-
ze�laut�Reisegebührenvorschrift�zu.
Diese�betragen�(Rz�1404):

Das�amtliche�Kilometergeld�als�Reise-
kostenersatz�gem�§�26�Z�4�EStG�kann
bei�Dienstreisen�(ungeachtet�der�An-
zahl�der�verwendeten�Kraftfahrzeuge)
nur�für�maximal��30.000�km�pro�Kalen-
derjahr�nicht�steuerbar�ausgezahlt�wer-
den�(VwGH�19.5.2005,�2001/15/0088).
Hier�sind�auch�Kilometergelder,�die�für
Familienheimfahrten�iZm�einer�Dienst-
reise�gezahlt�werden�(siehe�2.1.2.1.2),
einzurechnen.

Werden�Kilometergelder�vom�Arbeitge-
ber�gewährt,�dann�ist�eine�Rundung

auf volle Cent (somit�für�PKW�0,38�€
pro�Kilometer)�erlaubt�(Rz�713�LStR

und�Punkt�2.1.1.�des�Erlasses�zur�Rei-
sekostennovelle�2007).�Diese�Run-
dungsmöglichkeit�besteht�auch�beim
Werbungskostenabzug�(Rz�371).

Das�Kilometergeld�deckt�folgende�Auf-
wendungen�ab�(Rz�372):

- Absetzung�für�Abnutzung,

- Treibstoff,�Öl,

- Service-�und�Reparaturkosten�auf-
grund�des�laufenden�Betriebes,

- Zusatzausrüstungen�(Winterreifen,
Autoradio�usw),

- Steuern,�(Park-)Gebühren,�Mauten,
Autobahnvignette,

- Versicherungen�aller�Art�(einschließ-
lich�Vollkasko-,�Insassenunfall-�und
Rechtsschutzversicherung),

- Mitgliedsbeiträge�bei�Autofahrer-
clubs�(zB�ÖAMTC,�ARBÖ),

- Finanzierungskosten.

Sind�die�Parkgebühren,�die�im�Zuge�ei-
ner�Dienstreise�anfallen,�höher�als�das
zustehende�Kilometergeld,�kann�der
Arbeitgeber�statt�des�Kilometergeldes
die�höheren�Parkgebühren�auszahlen
und�als�nichtsteuerbare�Reisekosten
behandeln.�Diese�Verrechnungsmetho-
de�muss�aber�für�einen�längeren�Zeit-
raum�(Kalenderjahr)�erfolgen�(Rz�713b).

2.1.2.1.4 Nachweis der Reisekosten

Für�die�Gewährung�eines�nichtsteuer-
baren�Reisekostenersatzes�muss�der
Arbeitnehmer�dem�Arbeitgeber�einen
entsprechenden�Nachweis�(Karte�für
die�Benutzung�eines�[öffentlichen]�Ver-
kehrsmittels�im�Original,�Fahrtenbuch,
etc)�vorlegen.�

Zum�Nachweis,�inwieweit�das�arbeit-
nehmereigene�Kraftfahrzeug�für�Dienst-
reisen�genutzt�wurde,�dient�grundsätz-
lich�ein�Fahrtenbuch.�Ein�Nachweis�in
anderer�Form�(etwa�bei�deutlich�unter-
geordneter�Nutzung�des�Privatfahrzeu-
ges�für�Dienstreisen)�ist�aufgrund�der
freien�Wahl�der�Beweismittel�aber�zu-
lässig (VwGH�18.12.2001,�2001/15/0191;
24.2.2005,�2003/15/0073).

Ein�ordnungsgemäßes�Fahrtenbuch
sollte�folgende�Merkmale�enthalten
(vgl�auch�Rz�290):

- Benutztes�Fahrzeug,

- Abreise-�und�Ankunftsdatum�und�
-uhrzeit

- Kilometerstand�zu�Beginn�und�Ende
der�Reise,

- Anzahl�der�gefahrenen�Kilometer
(Trennung�zwischen�beruflich�und�
privat),

- Routenbeschreibung�(Ausgangs-�und
Zielpunkt�der�Reise),�

- Zweck�der�Reise,

- Unterschrift�des�Dienstnehmers.

Ein�beweistaugliches�Fahrtenbuch
muss�zeitnah�und�fortlaufend�geführt
und�sollte�in�geschlossener�(Buch-)
Form erstellt�werden.�Erstellungen
mittels�Computerprogramm�(MS�Excel),
die�spätere�Veränderungen�erlauben,
sind�nicht�beweistauglich.�

2.1.2.2 Tagesgelder

2.1.2.2.1 Inlandsdienstreisen

Nicht�steuerbar�sind�Tagesgelder�nur
dann,�wenn�die�Dienstreise�länger�als�
3�Stunden�dauert.�Eine�Zusammenrech-
nung�mehrerer�jeweils�bis�zu�3�Stun-
den�dauernder�Dienstreisen�ist�nicht
zulässig.�Pro�angefangener�Stunde�kann
ein�Tagesgeld�iHv�2,20�€�gerechnet
werden.�Das�maximale�begünstigte�Ta-
gesgeld�darf�26,40�€�pro�Tag�betragen.

Dieses�Tagesgeld�ist�pro�bezahltem
Mittag-�bzw�Abendessen�um�13,20�€
zu�kürzen.�Wird�aber�bereits�aufgrund
der�Essensgewährung�entsprechend
weniger�Tagesgeld�ausgezahlt,�so�ist
nicht�nochmals�eine�Kürzung�vorzuneh-
men.�Das�Tagesgeld�kann�nicht�unter
Null�gekürzt�werden.

Bei�der�Abrechnung�kann�man�seit
1.1.2008�wahlweise�auf�einen�24-Stun-
denzeitraum�(jeweils�24-Stundenzeit-
raum�ab�Beginn�der�Reise)�oder�auf�
Kalendertage�abstellen�(davor�war�die

� für�PKW�und�Kombi 0,376�€

� für�Krafträder�
bis�250�cm3 0,119�€

� für�Krafträder�
über�250�cm3 0,212�€

� pro�mitfahrende
Person 0,045�€
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Variante�der�Kalendertagsabrechnung
nur�anwendbar,�wenn�sie�in�einer�lohn-
gestaltenden�Vorschrift�vorgesehen
war).�Dieses�Wahlrecht�kann�für�jede
Dienstreise�gesondert�getroffen�wer-
den�und�steht�unabhängig�von�der�in
der�lohngestaltenden�Vorschrift�vorge-
sehenen�Abrechnungsmethode�zu.�

Die�Abrechnung�der�Tagesgelder�nach
Kalendertagen�ist�deshalb�günstiger,
weil�im�Zeitpunkt�des�Übergangs�auf
den�nächsten�Kalendertag�eine�„künst-
liche“�Grenze�eingezogen�wird.�Ein
Wechsel�der�Abrechnungsmethode
darf�nicht�dazu�führen,�dass�für�einen
Kalendertag�mehr�als�26,40�€�nicht
steuerbar�ausgezahlt�werden.

2.1.2.2.2 Auslandsdienstreisen

Hier�verweist�das�Gesetz�auf�den
„Höchstsatz�der�Auslandsreisesätze
der�Bundesbediensteten“.�Die�diesbe-
zügliche�Reisegebührenverordnung
enthält�Tages-�und�Nächtigungsgelder
für�die�einzelnen�Länder�(siehe�Anhang)
und�ist�auf�Basis�der�Reisegebühren-
vorschrift�(BGBl�133/1995)�erlassen.�

Hinsichtlich�der�Aliquotierung�des�vol-
len�Tagsatzes�gibt�es�seit�1.1.2008�kei-
nen�Unterschied�mehr�zu�den�Inlands-
dienstreisen�(bei�länger�als�drei�Stun-
den�dauernden�Dienstreisen�für�jede
angefangene�Stunde�je�ein�Zwölftel).
Außerdem�kann�auch�bei�Auslands-
dienstreisen�die�Abrechnung�wahl-
weise�für�einen�24-Stunden-Zeitraum
oder�nach�Kalendertagen�erfolgen.

Für�die�Übernahme�der�Verpflegung�bei
Auslandsdienstreisen�durch�den�Arbeit-
geber�gelten�eigene�Regelungen:
Übernimmt�der�Arbeitgeber�ein�Ge-
schäftsessen�pro�Tag�kommt�es�zu�kei-
ner�Kürzung�des�Auslandsreisesatzes,
bei�der�Übernahme�von�zwei�Geschäft-
sessen�oder�der�vollen�Verpflegung
kann�ein�Drittel�des�entsprechenden
Auslandstagessatzes�nicht�steuerbar
ausgezahlt�werden�(Rz�729�sowie
Punkt�3.3.2.�des�Erlasses�zur�Reise-
kostennovelle�2007).

2.1.2.2.3 Gemischte Reisen

Ab�dem�Grenzübertritt�stehen�die�Ta-
gesgelder�für�Auslandsreisen�zu.�Bei
Flügen�ist�auf�den�Abflug-�bzw�An-
kunftszeitpunkt�am�inländischen�Flug-
hafen�abzustellen.�Für�die�Gesamtrei-
sezeit�abzüglich�der�durch�die�Auslands-
reisesätze�erfassten�Reisezeiten�steht
das�Inlandstagesgeld�zu�(§�25d�RGV).

2.1.2.3 Nächtigungsgelder

Nächtigungsgelder�können�nur�dann
steuerfrei�ausbezahlt�werden,�wenn
tatsächlich�genächtigt�wird.�Ein�Nach-
weis�kann�unterbleiben,�wenn�die�tat-
sächliche�Entfernung�zwischen�Einsatz-
ort�und�Wohnort�mindestens�120�km
beträgt�(Rz�730).

Hier�können�wahlweise�die�belegmä-
ßig�nachgewiesenen�Kosten�der�Näch-
tigung�(inklusive�der�Kosten�des�Früh-
stücks)�oder�eine�Nächtigungspauscha-
le�iHv�15,00�€�pro�Nacht�steuerbegün-
stigt�ausbezahlt�werden.�Für�Auslands-
reisen�gelten�eigene�Pauschalsätze
(siehe�Anhang).�Nächtigungsgeld�steht
auch�dann�zu,�wenn�in�einem�Fahrzeug
übernachtet�wird�(zB�LKW-Fahrer),�weil
damit�auch�zusätzliche�mit�der�Nächti-
gung�verbundene�Aufwendungen�(wie
zB�für�Dusche�und�Frühstück)�abge-
deckt�werden�(Rz�732).�Nach�Punkt�3.2.
des�Erlasses�der�Reisekostennovelle
2007�ist�das�pauschale�Nächtigungs-
geld�aber�ab�dem�7.�Monat�steuer-
pflichtig�(siehe�unten�unter�2.1.3.3).�

2.1.3 Einschränkungen bei wieder-

kehrendem Einsatz an einem

bestimmten Ort

2.1.3.1 Reisekostenvergütungen 

Werden�Dienstreisen�von�zu�Hause
aus�angetreten,�dann�stellt�sich�die�Fra-
ge�der�Abgrenzung zur Fahrt zwi-

schen Wohnung und Arbeitsstätte.
Entscheidend�ist�hier,�welche�Strecke
der�Dienstnehmer�im�Lohnzahlungszei-
traum�überwiegend�zurücklegt.�Ist�dies
die�An-�und�Rückreise�zu�einem�neuen
Einsatzort,�dann�liegen�diesbezüglich
(bei�Versetzung�sofort,�ansonsten�ab
dem�Folgemonat)�Fahrten�Wohnung�–
Arbeitsstätte�vor.�Dazu�kann�auf�die
Ausführungen�unter�2.1.2.1.1�verwie-
sen�werden.

2.1.3.2 Tagesgelder 

Tagesgelder�sollen�den�Verpflegungs-
mehraufwand�anlässlich�einer�Dienst-
reise�abdecken.�Sind�durch�das�oftmalige
Aufsuchen�eines�bestimmten�Einsatz-
ortes�die�günstigsten�Verpflegungsmög-
lichkeiten�bereits�bekannt,�dann�be-
steht�nach�der�Judikatur�kein�Verpfle-
gungsmehraufwand�hinsichtlich�des
weiteren Mittelpunkts der Tätigkeit

und�es�können�keine�nicht�steuerbaren
Diäten�mehr�ausbezahlt�werden.�

Beispiel�(Punkt�3.2.2.�des�Erlasses�zur
Reisekostennovelle�2007):

Die�Reise�Wien�– Frankfurt�erfolgt�mit
dem�PKW�bzw�mit�der�Bahn.�Beginn
der�Reise�7:00�Uhr,�Grenzübertritt
Passau�11:15�Uhr,�Grenzübertritt�bei
Rückfahrt�15:00�Uhr�nächster�Tag,�
Ende�der�Dienstreise�18:10�Uhr.

Berechnung nach der 24-Stunden-
regel:

Die�Reise�dauert�insgesamt�35�Stun-
den�10�Minuten,�es�stehen�insgesamt
zwei�Tagessätze�(24/12)�zu.�Der�Aus-
landsanteil�(11:15�bis�15:00�Uhr�näch-
ster�Tag)�beträgt�16/12,�damit�verbleibt
ein�Inlandsanteil�von�8/12.

Berechnung nach der Kalendertags-
regel:

Die�Reise�dauert�insgesamt�2�Kalen-
dertage�mit�jeweils�mehr�als�12�Stun-
den.�

Auslandsanteil:�
1.�Reisetag�(11:15�bis�24:00�Uhr)�12/12
2.�Reisetag�(0:00�bis�15:00�Uhr)�12/12

Inlandsanteil:�Es�kann�kein�steuer-
freies�Tagesgeld�ausgezahlt�werden,
da�der�Gesamtanspruch�durch�den
Auslandsanteil�ausgeschöpft�wurde.
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Hier�ist�zwischen�der�kleinen�und�der
großen�Dienstreise�zu�unterscheiden.

a)�Kleine�Dienstreise�(Rz�718�ff):

� Der�Arbeitnehmer�wird�durchge-

hend (jeden�Tag)�oder�regelmäßig

wiederkehrend (mindestens�einmal
wöchentlich,�gleichgültig,�welchen
Tag�der�Woche)�an�einem�Einsatzort
tätig:�Eine�steuerfreie�Auszahlung
von�Tagesgeldern�ist�für�die�Anfangs-
phase�von�5�Tagen�möglich.�Ab�dem
6.�Tag�sind�die�Tagesgelder�steuer-
pflichtig.�Mit�der�Anfangsphase�kann
erst�dann�wieder�neu�begonnen�wer-
den,�wenn�zwischen�dem�letzten
Einsatz�und�dem�neuerlichen�Einsatz
an�diesem�Ort�6�Kalendermonate
vergangen�sind.

� Der�Arbeitnehmer�wird�wiederkeh-

rend, aber nicht regelmäßig an�ei-
nem�bestimmten�Einsatzort�tätig:�
Tagesgelder�können�für�eine�Anfangs-
phase�von�15�Tagen�pro�Kalenderjahr�(!)
begünstigt�ausbezahlt�werden.�Ab
dem�16.�Tag�pro Kalenderjahr stehen
keine�steuerfreien�Diäten�mehr�zu.

Als�Einsatzort�gilt�grundsätzlich�die�poli-
tische�Gemeinde.�Nach�Punkt�3.1.�des
Erlasses�zur�Reisekostennovelle�2007
gilt�Wien�als�ein�einheitlicher�Ort�der
Dienstreise�(eine�politische�Gemeinde).

Bei�Personen,�die�regelmäßig�–�dh
ständig�–�ein�ihnen�zugewiesenes�Ge-
biet�bereisen,�kann�der�Einsatzort�aber
auch�ein�größeres�Einsatzgebiet�(Ziel-
gebiet)�sein.�Er�kann�aber�maximal�ei-
nen�politischen�Bezirk�und�an�diesen
angrenzende�Bezirke�umfassen.

b)�Große�Dienstreise�(Rz�721):

Hier�ist�davon�auszugehen,�dass�der
neue�Arbeitsort�erst�nach�einem�Zeit-
raum�von�6�Monaten�zu�einem�weite-
ren�Mittelpunkt�der�Tätigkeit�wird.�Erst
ab�dem�7.�Monat�bezahlte�Tagesgelder
sind�steuerpflichtig.�Wird�der�Arbeitsort
gewechselt,�so�beginnt�eine�neue�6-
Monatsfrist.�Ein�solcher�liegt�nur�vor,
wenn�ein�Wechsel�in�eine�andere�politi-
sche�Gemeinde�vorgenommen�wird.
Bei�einer�neuerlichen�Rückkehr�zum�
ursprünglichen�Arbeitsort�innerhalb�von
6�Monaten�kann�nur�mehr�die�restliche,
auf�die�6-Monatsfrist�entfallende�Zeit-
spanne�als�Dienstreise�gewertet�werden.

2.1.3.3 Nächtigungsgelder

Auch�die�Nächtigungsgelder sollen
nur�den�Mehraufwand�anlässlich�einer
Dienstreise�abdecken.�Nimmt�der
Dienstnehmer�außerhalb�einer�Dienst-
reise�Wohn-�bzw�Nächtigungsmöglich-
keiten�in�der�Nähe�des�Dienstortes
wahr,�weil�ihm�eine�tägliche�Heimfahrt
aufgrund�der�Entfernung�zwischen�
seinem�dauernden�Dienstort�und�
Familienwohnsitz�nicht�möglich�ist,
dann�liegen�diesbezüglich�allenfalls
Kosten�der�doppelten�Haushaltsfüh-
rung�vor.�Diese�kann�der�Dienstnehmer
unter�Umständen�(auf�Dauer,�wenn�
keine�private�Veranlassung�bzw�Unzu-
mutbarkeit�der�Verlegung�des�Familien-
wohnsitzes�vorliegt,�andernfalls�nur
vorübergehend)�als�Werbungskosten
geltend�machen.�Ein�nicht�steuerbarer
Ersatz�dieser�Kosten�durch�den�Arbeit-
geber�ist�aber�nicht�möglich�(Ausnah-
me:�Rz�1038a�ff�hinsichtlich�der�Lohn-
steuer�bei�bestimmten�Inpatriates).

Bei�einem�Wechsel�des�Einsatzortes�ist
daher�zu�unterscheiden,�ob�noch�eine
(große)�Dienstreise�oder�eine�Verset-
zung�vorliegt.�Der�Erlass�zur�Reisekos-
tennovelle�2007�unterscheidet�hier
(Punkt�3.2.):�

- Beim�bloß�pauschalen�Ersatz�der
Nächtigungsgelder�sind�die�ab�dem
7.�Monat�gewährten�Zahlungen�
steuerpflichtig.

- Beim�Ersatz�der�tatsächlichen�Nächti-
gungskosten�(inklusive�Frühstück)
besteht�grundsätzlich�zeitlich�unbe-
grenzte�Nichtsteuerbarkeit.�Erfolgt
der�Ersatz�für�mehr�als�sechs�Mona-
te,�so�ist�zu�prüfen,�ob�die�Tätigkeit
am�Einsatzort�noch�vorübergehend
ist.�Eine�solche�vorübergehende�Tä-
tigkeit�ist�bei�Außendiensttätigkeit,
bei�Fahrtätigkeit,�bei�Baustellen-�und
Montagetätigkeit�oder�bei�Arbeits-
kräfteüberlassung�(zur�Interpretation
dieser�Begriffe�siehe�unten�2.2.2)
grundsätzlich�anzunehmen.

2.2 Steuerfreiheit�für�Tages-
gelder�aufgrund�einer�lohn-
gestaltenden�Vorschrift�
(§�3�Abs�1�Z�16b�EStG)

2.2.1 (Eingeschränkte) Anknüpfung

des Steuerrechts an lohnge-

staltenden Vorschriften

§�26�Z�4�EStG�sah�ursprünglich�vor,
dass�die�steuerliche�Dienstreisedefini-
tion�(kleine�und�große�Dienstreise)�all-
gemein�durch�eine�Dienstreiseregelung
in�einer�lohngestaltenden�Vorschrift�er-
setzt�wird�(„Enthält�eine�lohngestalten-
de�Vorschrift�…�eine�besondere�Rege-
lung�des�Dienstreisebegriffs,�ist�diese
Regelung�anzuwenden“).�

Diese�Regelung�und�die�dazu�ergangene
Verordnung,�die�hinsichtlich�aller�Dienst-
reisevergütungen�(Reisevergütungen,�Ta-
ges-�und�Nächtigungsgelder)�die�steuerli-
che�Dienstreisedefinition�durch�eine�all-
fällige�Regelung�in�einer�lohngestalten-
den�Vorschrift�ersetzten,�sind�im�Rahmen
der�Reisekostennovelle�2007�entfallen.

Beispiele:

Ein�Außendienstmitarbeiter�hat�als
Zielgebiete,�die�er�regelmäßig�bereist,
die�Bezirke�Linz�und�Linz-Land�zuge-
wiesen.�Auch�wenn�er�jeden�Tag�ein
anderes�Gemeindegebiet�innerhalb
dieses�Zielgebiets�aufsucht,�liegt�ein
einheitlicher�Einsatzort�vor.�Tagesgel-
der�können�nur�5�Tage�steuerfrei�aus-
gezahlt�werden.

Ein�anderer�Außendienstmitarbeiter
bereist�das�ganze�Bundesland�Ober-
österreich.�Da�sich�sein�Zielgebiet�auf
das�ganze�Bundesland�bezieht,�ist�die
jeweils�angefahrene�politische�Ge-
meinde�als�Einsatzort�anzusehen.

Bei�Fahrtätigkeiten�in�einem�bestimm-
ten�lokal�eingegrenzten�Bereich�gelten
die�Ausführungen�sinngemäß.
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Als�Äquivalent�dafür�gibt�es�seit�1.1.2008
eine�Steuerbefreiungsvorschrift�in�§�3
Abs�1�Z�16b�EStG,�die�sich�allerdings
nur mehr auf den Verpflegungsmehr-

aufwand (Tagesgelder)�und�überdies
nur�mehr�auf�bestimmte�Tätigkeiten
bzw�Sachverhalte�bezieht.�Auf�die�steu-
erliche�Behandlung�von�Fahrtkostener-
sätzen�und�Nächtigungsgeldern�haben
lohngestaltende�Vorschriften�ab�1.1.2008
weder�dem�Grunde�noch�der�Höhe
nach�einen�Einfluss.�Ist�etwa�nach�dem
Kollektivvertrag�nur�ein�Fahrtkostener-
satz�in�Höhe�der�Kosten�eines�öffent-
lichen�Verkehrsmittels�vorgesehen,
dann�können�bei�Nutzung�des�dienst-
nehmereigenen�PKW’s�trotzdem�die
höheren�Kilometergelder�nicht�steuer-
bar�ersetzt�werden�(Punkt�2.1.1.�des�Er-
lasses�zur�Reisekostennovelle�2007).

Die�neue�Steuerbefreiungsvorschrift
hat�den�Zweck,�die�Regelungen�hin-
sichtlich�der�Begründung�eines�weite-
ren�Mittelpunktes�der�Tätigkeit�im�Rah-
men�der�oben�dargestellten�Dienst-
reise-Legaldefinition�nicht�wirksam
werden�zu�lassen�(Steuerfreiheit�gilt�
für�„Tagesgelder,�soweit�sie�nicht�ge-
mäß�§�26�Z�4�EStG�zu�berücksichtigen
sind“).�Liegen�daher�die�Voraussetzun-
gen�für�die�Steuerbefreiung�von�Tages-
geldern�aufgrund�einer�lohngestalten-
den�Vorschrift�nach�§�3�Abs�1�Z�16b�EStG
vor,�so�können�diese�zeitlich�unbegrenzt
steuerfrei�ausbezahlt�werden!

Die�Steuerfreiheit�gilt�nicht,�wenn�eine
Bezugsumwandlung vorliegt,�wenn�
also�anstelle�des�bisher�gezahlten�Ar-
beitslohns�oder�üblicher�Lohnerhöhun-
gen�Tagesgelder�geleistet�werden�
(§�3�Abs�1�Z�16b�letzter�Satz�EStG).
Nach�dem�Erlass�zur�Reisekostennovel-
le�2007�(Punkt�4.5.)�liegt�eine�nicht�be-
günstigte�Gehaltsumwandlung�auch
dann�vor,�wenn�Reiseaufwandsent-
schädigungen�im�Verhältnis�zum�„lau-
fenden�Entgelt“�überdurchschnittlich
erhöht�werden.�Keine�Gehaltsumwand-
lung�ist�gegeben,�wenn�Tagesgelder
neu�vereinbart�werden�und�gleichzeitig
bestehende�Lohnansprüche�(inklusive

der�üblichen�Lohnerhöhungen)�unver-
ändert�bleiben.�Die�Regelung�iZm�der
Bezugsumwandlung�ist�schon�insofern
problematisch,�als�einvernehmliche�Be-
zugskürzungen�zivilrechtlich�natürlich
möglich�sind�und�die�zu�gewährenden
Aufwandsersätze�und�deren�Höhe�idR
ohnedies�zwingend�vorgegeben�sind.

2.2.2 Einschränkung auf 

bestimmte Tätigkeiten

Das�Tagesgeld�ist�ab�1.1.2008�nur�dann
steuerfrei�gestellt,�wenn�es�der�Arbeit-
geber�aufgrund�einer�lohngestaltenden
Vorschrift�für�eine�der�folgenden�Tätig-
keiten�zahlen�muss:

� Außendienst�(zB�Kundenbesuche,
Patrouillendienst,�Servicedienste)

Nach�den�Gesetzesmaterialien�und
dem�Erlass�zur�Reisekostennovelle
2007�impliziert�der�Begriff�Außen-
diensttätigkeit,�dass�es�sich�um�Tä-

tigkeiten außerhalb des ständigen

Arbeitsortes (Büro,�Betriebsstätte,
Werksgelände,�Lager�usw),�somit
auch�außerhalb�eines�Betriebsgelän-
des,�auf�dem�ein�Arbeitnehmer�übli-
cherweise�tätig�ist,�handelt.�Darunter
fallen�alle�Arten�von�Kundenbesuchen,
Vertretertätigkeiten,�Serviceleistungen
beim�Kunden,�Tätigkeiten�von�Amts-
organen�(zB�Betriebsprüfer,�Prüfer
des�Rechnungshofes,�Exekutoren).
Ebenso�fallen�darunter�beispielsweise
Patrouillendienste,�Streifengänge�und
Kontrolltätigkeiten�außerhalb�des
ständigen�Betriebsgeländes.

Demnach�fällt�jede�einzelne�Tätigkeit,
die�in�Erbringung�einer�beruflichen
Obliegenheit�außerhalb�des�ständi-
gen�Arbeitsortes�(Dienstortes)�er-
bracht�wird,�unter�die�Außendiensttä-
tigkeit.�Die�Bestimmung�zielt�daher
nicht�auf�bestimmte�Berufsbilder
bzw�-gruppen,�die�typischerweise
vermehrt�solche�auswärtige�Tätigkei-
ten�erbringen,�ab.�

� Fahrtätigkeit�(zB�Zustelldienste,�Taxi-
fahrten,�Linienverkehr,�Transportfahr-
ten�außerhalb�des�Werksgeländes
des�Arbeitgebers)

Erfasst�werden�hiermit�alle�Fahrtätig-
keiten�außerhalb�des�ständigen�Be-
triebsgeländes�eines�Unternehmens
(Transportfahrten,�Tätigkeiten�im�Li-
nienverkehr�wie�Buschauffeur,�Lok-
führer).�Eine�Fahrtätigkeit�liegt�nicht
nur�hinsichtlich�des�Lenkens�oder
Steuerns�von�Fahrzeugen�vor,�son-
dern�auch�hinsichtlich�der�Tätigkeit
des�Begleitpersonals�(zB�Beifahrer,
Flugbegleitpersonal,�Zugbegleiter).

� Baustellen-�und�Montagetätigkeit
außerhalb�des�Werksgeländes�des
Arbeitgebers

Damit�werden�Tätigkeiten�außerhalb
des�ständigen�Betriebsgeländes�des
Arbeitgebers�iZm�Errichtung�und�Re-
paratur�von�Anlagen�und�alle�damit�in
Verbindung�stehenden�Nebentätig-
keiten�wie�Planung,�Überwachung
der�Bauausführung�sowie�die�Ein-
schulung�bzw�Übergabe�fertig�ge-
stellter�Anlagen�erfasst.�Da�dieser
Tatbestand�Tätigkeiten�außerhalb�des
ständigen�ortsfesten�Betriebes�erfor-
dert,�sind�Tagesgelder�bzw�Tren-
nungsgelder,�die�Kollektivverträge�für
die�Anfahrt vom�Wohnort�zum Fir-

mengelände vorsehen,�ab�1.1.2008

nicht mehr steuerfrei.

� Arbeitskräfteüberlassung�nach�dem
Arbeitskräfteüberlassungsgesetz
(AÜG)

Der�Tatbestand�wurde�aufgrund�der
Besonderheiten�für�Beschäftigungs-
verhältnisse,�die�dem�Arbeitskräfte-
überlassungsgesetz�(AÜG)�unterlie-
gen,�aufgenommen.

� Vorübergehende�Tätigkeit�an�einem
bestimmten�Einsatzort�in�einer�ande-
ren�politischen�Gemeinde�

Hier�werden�Tätigkeiten�erfasst,�die�an
einem�festen�Einsatzort�(Einsatzgebiet)
außerhalb�des�eigentlichen�Dienstor-
tes�erbracht�werden.�Vorübergehend
bedeutet�nach�dem�Erlass�zur�Reise-
kostennovelle�2007,�dass�sich�der�Ar-
beitnehmer�maximal sechs Monate

(gleichgültig�ob�durchgehend�oder
wiederkehrend)�an�diesem�Ort�aufhält
und�keine�Versetzung�vorliegt.�Unter
diesen�Tatbestand�fällt�beispielsweise



die�Entsendung�von�Bediensteten�zu
Ausbildungszwecken�an�einen�Schu-
lungsort�(zB�Ausbildungskurse�für�Poli-
zeibedienstete),�die�Springertätigkeit
von�Postbediensteten�bei�anderen
Postämtern�oder�das�aushilfsweise
Tätigwerden�in�anderen�Bankfilialen.

Im�Ergebnis�bringt�diese�Neuregelung
durch�die�Reisekostennovelle�2007
kaum�Änderungen,�weil�die�in�der�neu-
en�Steuerbefreiungsvorschrift�explizit
genannten�Tätigkeiten�(Außendienst-,
Fahr-,�Baustellen-�und�Monatagetätig-
keit,�Arbeitskräfteüberlassung)�den
Großteil�der�auswärtigen�Tätigkeiten�
eines�Dienstnehmers�erfassen.�Beim
letztgenannten�Tatbestand�(vorüberge-
hende�Tätigkeit�an�einem�vom�Diens-
tort�abweichenden�festen�Einsatzort)
ergibt�sich�aber�insofern�eine�Ein-
schränkung,�als�hier�das�außerhalb�der
Dienstreise-Legaldefinition�aufgrund�
einer�lohngestaltenden�Vorschrift�ge-
währte�Tagesgeld�für�eine�„Dienstreise
um’s�Eck“�(innerhalb�der�Gemeinde)
nicht�mehr�begünstigt�ist.

2.2.3 Maßgebliche lohngestaltende

Vorschriften

Hinsichtlich�der�lohngestaltenden�Vor-
schrift�wird�auf�§�68�Abs�5�Z�1�-�6�EStG
verwiesen.�Somit�ist�eine�Dienstreise-
regelung,�die�nicht�notwendig�den�Be-
griff�Dienstreise�oder�Tagesgeld�enthal-
ten,�aber�den�Tatbestand�einer�Dienst-
reise�umschreiben�muss,�nur�dann�für
steuerliche�Zwecke�maßgeblich,�wenn
sie�in�einer�der�folgenden�(nach�dem
LStP�2004�inländischen)�Vorschriften
enthalten�ist:

� Gesetzliche�Vorschrift.

� Von�Gebietskörperschaften�erlassene
Dienstordnungen.

� Aufsichtsbehördlich�genehmigte
Dienst-(Besoldungs)ordnungen�der
Körperschaften�des�öffentlichen
Rechts.

� Arbeitsordnung,�die�vom�ÖGB�für
seine�Bediensteten�festgelegt�ist.

� Kollektivverträge�oder�Betriebsver-
einbarungen,�die�aufgrund�besonde-
rer�kollektivvertraglicher�Ermächti-
gungen�abgeschlossen�worden�sind.

Dabei�muss�es�sich�um�eine�beson-
dere�Ermächtigung�im�Kollektivver-
trag�und�keine�allgemeine�Begünsti-
gungsklausel�handeln.�Diese�liegt
nur�vor,�wenn�entweder�die�Regelung
des�Begriffs�der�Dienstreise�oder�die
Festlegung�der�Höhe�der�Tagesgelder
ausdrücklich�einer�Betriebsvereinba-
rung�überlassen�wird.

� Betriebsvereinbarungen,�die�wegen
Fehlens�eines�kollektivvertragsfähigen
Vertragsteils�auf�der�Arbeitgeberseite
zwischen�einem�einzelnen�Arbeitgeber
und�dem�kollektivvertragsfähigen�Ver-
tragsteil�auf�der�Arbeitnehmerseite
abgeschlossen�wurden.

Nach�der�Reisekostennovelle�2007
reicht�im�letztgenannten�Fall�auch�eine
vertragliche�Vereinbarung�mit�allen�Ar-
beitnehmern�oder�einer�bestimmten
Gruppe�von�Arbeitnehmern,�wenn�auf-
grund�einer�zu�geringen�Dienstnehmer-
anzahl�kein�Betriebsrat�gebildet�und�so-
mit�keine�Betriebsvereinbarung�abge-
schlossen�werden�kann.�Die�Neurege-
lung�stellt�auf�die�Betriebsratspflicht

ab.�Nach�§�40�Abs�1�ArbVG�besteht�die-
se,�wenn�in�einem�inländischen�Betrieb
dauernd�mindestens�fünf�Arbeitnehmer
beschäftigt�sind.�Eine�innerbetriebliche
Regelung�für�alle�Dienstnehmer�oder
bestimmte�Gruppen�führt�daher�nur
dann�zur�Steuerfreiheit,�wenn�es�an
den�Kriterien�der�Betriebsratspflicht�
(inländischer�Betrieb,�Arbeitnehmeran-
zahl)�fehlt�und�nicht�bereits�dann,�wenn
in�einem�an�sich�betriebsratspflichtigen
Betrieb�kein�Betriebsrat�installiert�ist.
Wird�die�Grenze�für�die�Betriebsrats-
pflicht�überschritten,�dann�verliert�die
davor�bestandene�innerbetriebliche�Re-
gelung�nach�sechs�Monaten�ihre�steu-
erliche�Gültigkeit�(Punkt�4.4.�des�Erlas-
ses�zur�Reisekostennovelle�2007).

Alle�anderen�Dienstreiseregelungen
sind�für�die�begünstigte�Auszahlung

von�Vergütungen�anlässlich�einer�Dienst-
reise�nicht�maßgeblich.�Dies�gilt�insbe-
sondere�für

� Regelungen�im�Dienstvertrag�und

� Regelungen�in�einer�„freien“�(dh
nicht�aufgrund�einer�kollektivvertrag-
lichen�Ermächtigung�abgeschlosse-
nen)�Betriebsvereinbarung.

2.2.4 Zweifelsfragen iZm einer

Dienstreiseregelung aufgrund

einer lohngestaltenden Vor-

schrift

2.2.4.1 Welcher Kollektivvertrag ist an-

wendbar?

Welcher�Kollektivvertrag�maßgeblich
ist,�richtet�sich�ausschließlich nach

den Bestimmungen des Arbeitsver-

fassungsrechts.�Ein�Kollektivvertrag,
der�nur�aufgrund�dienstvertraglicher
Regelung�anwendbar�ist,�ist�für�steuer-
liche�Zwecke�nicht�maßgeblich.

Im�Arbeitsverfassungsgesetz�(ArbVG)
regeln�die�§§�8�ff,�welcher�Kollektivver-
trag�konkret�zur�Anwendung�kommt.
Als�Grundsätze�sind�zu�beachten:

� Es�gilt�der�Grundsatz�der�Tarifeinheit,
dh�auf�ein�und�dasselbe�Arbeitsver-
hältnis�kann�nur�ein�Kollektivvertrag
Anwendung�finden.

� Der�Grundsatz�der�Tarifeinheit�bedeu-
tet�aber�nicht,�dass�für�den�Arbeitge-
ber�nicht�mehrere�Kollektivverträge
zur�Anwendung�kommen�können.
Wenn�der�Arbeitgeber�kraft�Gesetzes
mehrfach�kammerzugehörig�ist,�weil
er�fachlich�verschiedene�Tätigkeiten
ausübt,�dann�können�auch�mehrere
Kollektivverträge�zur�Anwendung
kommen.�In�diesem�Falle�ist�zu
unterscheiden:

Ist�die�Mehrfachmitgliedschaft�auf
mehrere�abgrenzbare�Betriebe�oder
auf�organisatorisch�abgrenzbare�Be-
reiche�bezogen,�dann�findet�auf�die
Arbeitnehmer�des�jeweiligen�Betrie-
bes�bzw�des�jeweiligen�Betriebsbe-
reiches�der�Kollektivvertrag�Anwen-
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dung,�der�in�fachlicher�und�örtlicher
Beziehung�maßgeblich�ist�(§�9�Abs�1
und�2�ArbVG).�Ist�nun�der�einzelne
Arbeitnehmer�in�mehreren�Betrieben
oder�organisatorisch�abgrenzbaren
Bereichen�eines�Betriebes�tätig,�de-
ren�fachliche�Zuordnung�differiert,�so
ist�für�ihn�entscheidend,�wo�die�Be-
schäftigung�überwiegend�ausgeübt
wird.�Ist�auch�dies�nicht�feststellbar,
so�kommt�jener�Kollektivvertrag�zum
Tragen,�der�auf�Branchenebene�die
größere�Arbeitnehmerzahl�erfasst.

� Lässt�sich�eine�solche�fachlich-organi-
satorische�Abgrenzung�innerhalb�des
Unternehmens�bzw�Betriebes�nicht
ziehen,�dann�liegt�ein�so�genannter
Mischbetrieb vor�(§�9�Abs�3�ArbVG).
Von�einem�Mischbetrieb�spricht�man
daher�dann,�wenn�ohne�organisatori-
sche�Trennung�Tätigkeiten�ausgeübt
werden,�die�verschiedenen�Kollektiv-
verträgen�unterliegen.�Es�findet�für
die�gesamte�Belegschaft�jener�Kol-
lektivvertrag�Anwendung,�der�für
den�Wirtschaftsbereich�gilt,�der�für
den�Betrieb�die�maßgebliche�wirt-
schaftliche�Bedeutung�hat.�Die�maß-
gebliche�wirtschaftliche�Bedeutung
kann�auch�durch�Betriebsvereinba-
rung�festgestellt�werden.�Wie�weit
hier�die�Gestaltungsmöglichkeit
mittels�Betriebsvereinbarung�geht,
ist�umstritten.�Nach�unserer�Auffas-
sung�wird�sich�eine�solche�Betriebs-
vereinbarung�nicht�von�der�wahren
Sachlage�entfernen�können�und�will-
kürlich�die�maßgebliche�wirtschaftli-
che�Bedeutung�bestimmen�können.

Ist�die�maßgebliche�wirtschaftliche
Bedeutung�nicht�eruierbar,�dann�ist
jener�Kollektivvertrag�maßgeblich,
der�auf�überbetrieblicher�Ebene
mehr�Arbeitnehmer�erfasst.

Exkurs: Anwendung des Kollektiv-

vertrages im Falle der Arbeitskräfte-

überlassung:

Das�Arbeitskräfteüberlassungsgesetz
(AÜG)�sieht�in�§�10�hinsichtlich�der�An-
sprüche�des�überlassenen�Arbeitneh-

mers�vor,�dass�ein�angemessenes�Ent-
gelt�zu�zahlen�ist.�Bei�der�Beurteilung
der�Angemessenheit�ist�auf�das�für
vergleichbare�Arbeitnehmer�für�ver-
gleichbare�Tätigkeiten�zu�zahlende�kol-
lektivvertragliche�Entgelt�Bedacht�zu
nehmen.�Darüber�hinaus�gelten�nach�
§�10�Abs�3�AÜG�die�arbeitszeitrecht-
lichen�Vorschriften�des�im�Beschäftiger-
betrieb�auf�vergleichbare�Arbeitnehmer
anzuwendenden�Kollektivvertrages
auch�für�die�überlassene�Arbeitskraft.�

Ansonsten�–�somit�auch�für�die�Reise-
kostenersätze�–�ist�aber�nicht der 

Kollektivvertrag des Beschäftigers,
sondern�der�des�Arbeitskräfteüberlas-
sers�maßgeblich.�Seit�1.3.2002�ist�auch
für�Arbeiter�der�Berufsgruppe�Arbeits-
kräfteüberlassung�ein�Kollektivvertrag
gültig.�

2.2.4.2 Wie ist vorzugehen, wenn für

einen bestimmten fachlichen

Tätigkeitsbereich kein Kollektiv-

vertrag vorliegt?

� Liegt�eine�fachlich-organisatorische
Abgrenzung�vor,�dann�kommt�für�den
Dienstnehmer�des�Betriebes�bzw
der�Betriebsabteilung,�für�den/die
kein�fachlicher�Kollektivvertrag�gilt,
kein�Kollektivvertrag�zur�Anwendung.

� §�9�Abs�3�ArbVG�(Maßgeblichkeit�des
Bereichs�mit�der�größeren�wirtschaft-
lichen�Bedeutung�beim�Mischbe-
trieb)�hat�zur�Voraussetzung,�dass�zu-
mindest�zwei�konkret�anwendbare
Kollektivverträge�vorliegen.�Die�Über-
wiegensregel�gilt�aber�nicht,�wenn
neben�einem�fachlichen�Bereich,�der
einem�Kollektivvertrag�unterliegt,
auch�ein�solcher�besteht,�der�keinem
Kollektivvertrag�unterliegt.�Nach�dem
OGH�ist�in�diesem�Fall�nach�dem�so-
zialen�Schutzprinzip�der�Kollektivver-
trag�auf�den�gesamten�Betrieb�anzu-
wenden,�selbst�wenn�er�sich�auf�den
nicht�überwiegenden�Betriebsbe-
reich�bezieht.

2.2.4.3 Für wen sind Kollektivvertrag

und Betriebsvereinbarung an-

wendbar?

Die�Anwendbarkeit�von�Kollektivverträ-
gen�und�Betriebsvereinbarungen�setzt
zunächst�die�(echte)�Dienstnehmerei-

genschaft iSd Individualarbeits-

rechts voraus.�Sowohl�Kollektivvertrag
als�auch�Betriebsvereinbarungen�sind
daher�nicht auf den Vorstand der AG

anwendbar!�Dies�gilt�unabhängig�da-
von,�ob�der�Vorstand�steuerlich�als
Dienstnehmer�angesehen�wird,�was
grundsätzlich�der�Regelfall�ist.�Ein�Vor-
stand�kann�daher�allenfalls�nicht�steu-
erbare�Ersätze�im�Rahmen�der�Dienst-
reisen-Legaldefinition�erhalten;�die�In-
anspruchnahme�der�Steuerbefreiungs-
vorschrift�für�Tagesgelder�(§�3�Abs�1�
Z�16b�EStG)�ist�aber�nicht�möglich.

Beim�Geschäftsführer ist�die�Stellung
als�(echter)�Dienstnehmer�iSd�Arbeits-
rechts�aber�durchaus�möglich.�Sie
wird�in�der�Regel�selbst�beim�Gesell-
schafter-Geschäftsführer�bis�zu�einer
Beteiligung�von�49�%�gegeben�sein,
wobei�allerdings�zu�beachten�ist,�dass
nichtselbständige�Einkünfte�und�damit
eine�nicht�steuerbare�Auszahlung�von
Diäten�nur�bis�zu�einer�Beteiligung�von
maximal�25�%�möglich�sind.

Im�LStP�1999�wird�allgemein�ausge-
führt,�dass�Geschäftsführer�als�Organe
der�Gesellschaft�genauso�wie�leitende
Angestellte�in�der�Regel�vom�persön-
lichen�Geltungsbereich�des�Kollektiv-
vertrages�ausgenommen�sind.�Dazu�ist
festzuhalten,�dass�Geschäftsführer

und�leitende Angestellte nur vom

zweiten Teil des ArbVG ausgenom-

men sind�(§�36�Abs�2�Z�1�und�3�ArbVG)!
Dieser�betrifft�die�Betriebsverfassung.
Dies�gilt�jedoch�nicht�für�den�ersten�Teil
des�ArbVG,�der�den�Kollektivvertrag
und�die�Betriebsvereinbarung�regelt.
Bezüglich�der�Anwendung�des�Kollek-
tivvertrages�wird�in�§�8�Z�1�ArbVG�zu-
nächst�festgehalten,�dass�zum�Kreis
der�Kollektivvertragsangehörigen�jene
Arbeitgeber�und�Arbeitnehmer�zählen,
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die�zur�Zeit�des�Kollektivvertragsab-
schlusses�Mitglieder�der�Kollektivver-
tragsparteien�waren�oder�nach�Abschluss
werden.�Darüber�hinaus�gilt�der�Grund-
satz�der�Außenseiterwirkung,�dh,�dass
der�Kollektivvertrag�auch�auf�jene�Ar-
beitnehmer�anwendbar�ist,�die�zwar
nicht�Mitglieder�der�auf�der�Arbeit-
nehmerseite�beteiligten�Kollektivver-
tragspartei�sind,�die�aber�grundsätzlich
Mitglied sein könnten.�Würde�daher
zB�die�Arbeiterkammer�einen�Kollektiv-
vertrag�abschließen,�so�wären�Ge-
schäftsführer�vom�Kollektivvertrag�aus-
geschlossen,�weil�sie�nach�§�10�Abs�2
Z�2�Arbeiterkammergesetz�ausdrück-
lich�von�der�Kammerzugehörigkeit�aus-
genommen�sind.�Dies�gilt�jedoch�nicht
nach�den�Statuten�des�ÖGB.�Da�die�in
Österreich�geltenden�Kollektivverträge
auf�der�Arbeitnehmerseite�regelmäßig
von�der�Gewerkschaft�abgeschlossen
sind,�muss�daher�grundsätzlich�–�zu-
mindest�über�die�Außenseiterwirkung
–�auch�der�Geschäftsführer,�sofern�er
arbeitsrechtlich�als�Dienstnehmer�gilt,
und�der�leitende�Angestellte�kollektiv-
vertragangehörig�sein.�Dies�gilt�nur
dann�nicht,�wenn�der�jeweilige Kol-

lektivvertrag selbst�diese�Personen
ausdrücklich von�der�Anwendung�des
Kollektivvertrages�ausschließt.

Geschäftsführer�werden�daher�in�der
Regel�auch�die�Steuerbefreiungsvor-
schrift�des�§�3�Abs�1�Z�16b�EStG�in�An-
spruch�nehmen�können.

2.2.4.4 Interpretation des Dienstreise-

begriffs in einer lohngestalten-

den Vorschrift

Festgehalten�wurde�bereits,�dass�die
lohngestaltende�Vorschrift�nicht�den
Begriff�„Dienstreise“�verwenden
muss.�Die�Dienstreise�ist�in�den�Kollek-
tivverträgen�zumeist�als�„vorüberge-

hendes Verlassen des Dienstortes

im�beruflichen�Auftrag“�definiert.�Dazu
sind�zwei�Aspekte�anzumerken:

� Der�OGH�hat�2001�zum�Handelskol-
lektivvertrag�festgehalten,�dass�bei
Reisenden�oder�Vertretern�kein�vor-

übergehendes Verlassen des

Dienstortes und�somit�keine�Dienst-
reise�iSd�damaligen�Kollektivvertra-
ges�vorliegt.�Damit�kann�sich�die�Ge-
währung�von�Diäten�bei�diesen�Per-
sonen�aber�auch�nicht�auf�die�Rege-
lung�im�Kollektivvertrag�stützen;�eine
steuer-�und�beitragsrechtlich�begün-
stigte�Zahlung�von�Tagesgeldern�ist
nur�bei�Beachtung�der�Einschränkun-
gen�der�Dienstreise�iSd�steuerlichen
Legaldefinition�möglich.

Während�der�Handelskollektivvertrag
als�Reaktion�auf�dieses�Erkenntnis�in
diesem�Punkt�geändert�wurde,�ent-
halten�zahlreiche�andere�Kollektivver-
träge�immer�noch�ausschließlich�die
Regelung,�dass�eine�Dienstreise
dann�vorliegt,�wenn�der�Dienstort
vorübergehend�verlassen�wird.�

Das�BMF�hat�aus�diesem�Grund
mehrmals�Übergangsfristen�zur�An-
passung�der�Kollektivverträge�im
Hinblick�auf�die�Dienstreiseersätze
für�Reisende�und�Vertreter�festge-
legt.�Nach�Rz�735b�soll ab 1.1.2008

der�Rechtsprechung�des�OGH�ge-
folgt�werden.�Lohngestaltende�Vor-
schriften�müssen�daher�unbedingt
hinsichtlich�der�Dienstreiseregelung

und�deren�Auslegung�überprüft

werden.�

� Der�Dienstort�wird�entweder�im�Kol-
lektivvertrag�explizit�als�ständige�Ar-
beitsstätte�des�Arbeitnehmers�defi-
niert�oder�aber�als�bekannt�iSd�ein-
zelvertraglichen�Regelung�vorausge-
setzt.�Letztlich�wird�auch�der�einzel-
vertragliche�Dienstort�nichts�anderes
als�die�ständige�Arbeitsstätte�des�Ar-
beitnehmers�sein.�Sollte�der�einzel-
vertraglich�festgelegte�Dienstort�aber
nur�„auf�dem�Papier“�bestehen,
dann�wird�man�im�Sinne�einer�eigen-
ständigen�Auslegung�des�normativen
Teils�des�Kollektivvertrages�wieder
auf�den�tatsächlichen�Mittelpunkt�der
Tätigkeit�zurückgreifen�müssen.�

2.2.4.5 Wie ist vorzugehen, wenn der

Dienstreisebegriff in der lohn-

gestaltenden Vorschrift enger

ist als nach der Legaldefinition?

Viele�Kollektivverträge�sehen�als�Diens-
tort�das�Gemeindegebiet�und�darüber
hinaus�noch�einen�bestimmten�Um-
kreis�um�die�Betriebsstätte�vor.�In�die-
sem�Gebiet�liegt�daher�keine�Dienstrei-
se�iSd�Kollektivvertrages,�sehr�wohl
aber�eine�Dienstreise�iSd�steuerlichen
Legaldefinition�vor.�Insoweit�kommt�da-
her�wiederum�die�Dienstreiseregelung
der�Legaldefinition�zur�Anwendung,�dh
es�können�zwar�auch�hier�steuerfreie
Diäten�ausbezahlt�werden,�die�Steuer-
freiheit�besteht�allerdings�nur�solange,
als�kein�weiterer�Mittelpunkt�der�Tätig-
keit�begründet�wird.

2.2.4.6 Was gilt, wenn die Diäten in den

lohngestaltenden Vorschriften

niedriger oder höher sind als die

lohnsteuerlichen Tagesgelder?

Die�Steuerfreiheit�gemäß�§�3�Abs�1�Z�16b
EStG�ist�insoweit�gegeben,�als�der�Ar-
beitgeber�aufgrund�einer�lohngestalten-
den�Vorschrift�dazu�verpflichtet�ist�und
damit�die�Sätze�nach�der�Dienstreise-Le-
galdefinition�(§�26�Z�4�EStG:�26,40�für
den�vollen�Tag)�nicht�überschritten�wer-
den.�Daraus�folgt:

Können�Diäten�nur�mehr�aufgrund�ei-
ner�lohngestaltenden�Vorschrift�steuer-
frei�ausgezahlt�werden�(=�nach�Ablauf
der�Anfangsphase),�dann�sind�die�Diä-
ten�iSd�Lohnsteuerrechts�denen�in�der
lohngestaltenden�Vorschrift�gegenüber-
zustellen.�Die�niedrigeren�kollektivver-
traglichen�Diäten�können�in�der�Folge
steuerfrei�ausgezahlt�werden.�Ein„Auf-
stocken“�der�Diäten�mit�steuerlicher
Wirkung�ist�daher�nicht�möglich.

Beispiel�aus�den�LStR�(Rz�739):

Wenn�der�Arbeitnehmer�für�die�Dauer
von�einem�Monat�durchgehend�an�
einen�neuen�Einsatzort�tätig�wird,
dann�können�steuerfreie�Diäten�nur
für�5�Tage�ausbezahlt�werden.�Sieht�
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Sind�umgekehrt�die�kollektivvertraglich
vorgesehenen�Diäten�höher�als�im
Steuerrecht�vorgesehen,�dann�können
nur�die�steuerlichen�Höchstbeträge�be-
günstigt�ausbezahlt�werden.

2.3 Sozialversicherung

§�49�Abs�3�Z�1�ASVG�verweist�iZm�den
beitragsfreien�Auslagenersätzen�auf
die�steuerlichen�Regelungen�des�§�26
EStG�und�des�§�3�Abs�1�Z�16b�EStG.
Es�sind�daher�für�den�Bereich�der�Sozi-
alversicherung�genau�jene�Vorschriften
heranzuziehen,�wie�sie�im�Bereich�des
Steuerrechts�gelten.�Nicht�steuerbare
oder�steuerfreie�Auslagenersätze�sind
daher�auch�beitragsfrei.

Zu�beachten�ist�allerdings,�dass�die�Re-
gelungen�des�§�49�Abs�3�über�die�bei-
tragsfreien�Entgelte�auch�für�die�im
ASVG�erfassten�freien Dienstnehmer

gilt.�Freie�Dienstnehmer�beziehen�aber
in�steuerlicher�Hinsicht�betriebliche�Ein-
künfte�und�keine�Einkünfte�aus�nicht-
selbständiger�Arbeit,�womit�die�Dienst-
reiseregelung�des�§�26�EStG�für�sie
grundsätzlich�nicht�zur�Anwendung
kommen�kann.�Nach�einer�entspre-
chenden�VwGH-Judikatur�wurde�die
Beitragsbefreiungsvorschrift�aber�inso-
fern�ergänzt,�als�§�26�EStG�sinngemäß
auch�auf�freie�Dienstnehmer�nach�§�4
Abs�4�ASVG�anzuwenden�ist.�Ein�Ver-
weis�auf�die�Steuerbefreiungsvorschrift
des�§�3�Abs�1�Z�16b�EStG�ist�nicht�not-
wendig,�weil�freie�Dienstnehmer�ohne-
dies�keiner�lohngestaltenden�Vorschrift
unterliegen�können.

Die�Beitragsbefreiung�des�§�49�Abs�3�
Z�1�ASVG�bezieht�sich�auf�Dienstreise-
ersätze�durch�den�Dienstgeber.�Als
Äquivalent�für�den�nicht�auf�das�Bei-
tragsrecht�durchschlagenden�Werbungs-
kostenabzuges�im�Rahmen�des�Pend-
lerpauschales�(das�Beitragsrecht�knüpft
grundsätzlich�am�Bruttobezug�an)�sind
nach�§�49�Abs�3�Z�20�ASVG�Fahrtkos-

tenvergütungen in�Höhe�der�Kosten
eines�Massenbeförderungsmittels�für
die�Strecke�zwischen�Wohnung�und�
Arbeitsstätte�beitragsfrei�(vgl�auch�
E-MVB�0049-03-20-001).

2.4 Lohnnebenkosten

Die�gem�§�26�Z�4�EStG�nicht�zu�den
Einkünften�aus�nichtselbständiger�Ar-
beit�zählenden�Vergütungen�anlässlich
einer�Dienstreise�und�die�nach�§�3�Abs�1
Z�16b�EStG�steuerfreien�Tagesgelder
aufgrund�einer�lohngestaltenden�Vor-
schrift�unterliegen�auch�nicht�den�Lohn-
nebenkosten.�Für�sie�ist�daher�weder
Kommunalsteuer,�noch�der�Dienstge-
berbeitrag�zum�Familienlastenaus-
gleichsfonds�samt�Zuschlag�zu�entrich-
ten.�Steuerpflichtige�Reisekostenent-
schädigungen�unterliegen�demgegen-
über�den�genannten�Lohnnebenkosten.

Den�Lohnnebenkosten�unterliegen�in
aller�Regel�auch�Vergütungen�an�we-
sentlich�beteiligten�Gesellschaftern�ei-
ner�Kapitalgesellschaft,�die�diese�für
die�Tätigkeit�für�die�Gesellschaft�erhal-
ten.�Da�diese�ertragsteuerlich�den�Ein-
künften�aus�selbständiger�Tätigkeit�zu-
zuordnen�sind,�sind�§�26�Z�4�EStG�und
§�3�Abs�1�Z�16b�EStG��nicht�anwend-
bar.�Reisekostenvergütungen�an�we-
sentlich�beteiligte�Gesellschafter-Ge-
schäftsführer�unterliegen�daher�nach
mehreren�Entscheidungen�des�Unab-
hängigen�Finanzsenates�(zB�UFS
16.10.2007,�GZ�RV/0655-G/05,�keine
analoge�Anwendung�der�Begünstigun-
gen)�den�Lohnnebenkosten�(wider-
sprüchlich�dazu�aber�Rz�4109a�der
EStR).�

2.5 Dienstreisevergütungen
und�Lohnverrechnung�

Im�Hinblick�auf�die�Neuregelung�der
Dienstreisevergütungen�wurde�in�der
Reisekostennovelle�2007�verankert,
dass�steuerfreie�laufende�Bezüge�ge-
mäß�§�3�EStG�-�mit�Ausnahme�der�be-
günstigten�Bezüge�nach�§�3�Abs�1�
Z�10,�11�und�15�lit�a�EStG�(ausländische
Anlagenerrichtung,�Entwicklungshelfer,
Zukunftsvorsorgebeiträge�des�Arbeit-
gebers)�–�das�Jahressechstel�nicht�er-
höhen�und�steuerfreie�sonstige�Bezüge
gemäß�§�3�EStG�-�ausgenommen�sol-
che�gemäß�§�3�Abs�1�Z�10�und�11�EStG
–�auf�das�begünstigte�Jahressechstel
nicht�angerechnet�werden.�Entspre-
chend�der�bisherigen�Verwaltungspra-
xis�(Rz�1059)�haben�daher�nicht steu-

erbare bzw steuerfreie Dienstreise-

ersätze nach § 26 Z 4 bzw § 3 Abs 1

Z 16b EStG, keinen Einfluss auf die

Sechstelregelung in�§�67�Abs�2�EStG.�

Nach�Punkt�7�des�Erlasses�zur�Reise-
kostennovelle�2007�können�steuerfreie
Bezüge�gemäß�§�3�Abs�1�Z�16b�EStG
(nicht�aber�nicht�steuerbare�Kostener-
sätze�nach�§�26�Z�4�EStG)�bei�der�Be-
rechnung�der�laufenden�Bezüge�der
letzten�12�Monate�gemäß�§�67�Abs�6
EStG�(freiwillige�Abfertigung�bzw�Ab-
findung)�berücksichtigt�werden.

Aufgrund�einer�Änderung�der�Lohn-

kontenverordnung 2006�sind�steuer-
freie�Reiseaufwandsentschädigungen
gemäß�§�3�Abs�1�Z�16b�EStG�am�Lohn-
konto�in einer Summe mit�den�Reise-
kostenersätzen�gemäß�§�26�Z�4�EStG
zu�erfassen�und�am�Lohnzettel�auszu-
weisen.

der�Kollektivvertrag�einen�Anspruch
iHv�17,44�€�pro�Tag�vor,�werden�aber
durchgehend�26,40�€�pro�Tag�ausbe-
zahlt,�so�gilt�Folgendes:�Für�die�ersten
5�Tage�sind�die�26,40�€�steuerfrei,�ab
dem�6.�Tag�können�nur�mehr�17,44�€
pro�Tag�steuerfrei�sein,�8,96�€�sind
steuerpflichtig.
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2.6 Verfahrensrechtliche
Grundsätze�des�Lohn-
steuer-�und�Sozialversi-
cherungsabzuges

2.6.1 Wer schuldet die

Abgaben/Regress?

Die�Lohnsteuer und�die�Sozialversi-
cherung�unterscheiden�sich�in�einem
wesentlichen�Punkt:

Bei�der�Lohnsteuer�ist�der�Dienstneh-
mer�der�Abgabenschuldner,�der�Dienst-
geber�haftet�lediglich�für�die�Abfuhr.
Demgemäß�ist�auch�der�Regress des
Dienstgebers�gegenüber�dem�Dienst-
nehmer�bei�einer�Nachforderung�des
Finanzamtes�nach�einer�GPLA-Prüfung
(außer�in�Ausnahmesituationen�wie�der
Unterlassung�einer�Erfolg�versprechen-
den�Berufung)�unproblematisch:�Die
Lohnsteuernachzahlung�des�Dienstge-
bers�ist�eine�Zahlung�für�fremde
Schuld,�für�die�er�persönlich�haftet.�Der
Dienstgeber�tritt�daher�mit�der�Zahlung
der�fremden�Schuld�gem�§�1358�ABGB
(gesetzliche�Zession)�in�die�Rechte�des
Gläubigers�ein�und�kann�vom�Schuld-
ner�einen�Ersatz�der�bezahlten�Schuld
verlangen.�Ein�gutgläubiger�Verbrauch
der�Bezüge�durch�den�Dienstnehmer
kann�nicht�eingewendet�werden.�Wird
auf�einen�solchen�Rückgriff�anlässlich
einer�Lohnsteuerprüfung�verzichtet,
so�liegt�auf�der�anderen�Seite�nach�
§�86�Abs�3�EStG�seitens�des�Dienst-
nehmers�kein Vorteil aus dem

Dienstverhältnis vor.�Anders�ist�die
Situation�bei�der�Sozialversicherung.
Der�Bestimmung�des�§�60�Abs�1�ASVG
über�den�Abzug�des�Dienstnehmeran-
teils�vom�Entgelt�durch�den�Dienstge-
ber�liegt�das�Motiv�des�gutgläubigen
Verbrauchs�des�Entgelts�zugrunde.
Demnach�hat�der�Dienstgeber�das
Recht�zum�Abzug�der�Dienstnehmeran-
teile�spätestens�bis�zu�der�der�Fälligkeit
nächstfolgenden�Entgeltauszahlung
auszuüben,�außer�den�Dienstgeber
trifft�bei�einer�nachträglichen�Beitrag-

sentrichtung�keine�Schuld.�Es�genügt
daher�bereits,�dass�der�Dienstgeber
leicht�fahrlässig�eine�Beitragsabfuhr
unterlassen�hat,�um�im�Falle�einer�spä-
teren�Beitragsprüfung�durch�die�Ge-
bietskrankenkasse�den�Regress�des
Dienstgebers�hinsichtlich�der�vorge-
schriebenen�Dienstnehmeranteile�zu
verhindern.�Wird�aber�das�Entgelt
selbst�verspätet�ausgezahlt,�so�bleibt
die�Abzugsmöglichkeit�hinsichtlich�der
Dienstnehmerbeiträge�erhalten,�weil
hier�ein�gutgläubiger�Entgeltverbrauch
nicht�stattgefunden�haben�kann.�Die
beschriebene�sozialversicherungsrecht-
liche�Regelung�ist�uE�auch�unabding-
bar,�dh�sie�kann�durch�vertragliche�Ver-
einbarungen�nicht�umgangen�werden.
Nach�§�539�ASVG�sind�nämlich�Verein-
barungen,�die�Bestimmungen�des
ASVG�zum�Nachteil�des�Versicherten
ausschließen�oder�beschränken,�ohne
rechtliche�Wirkung.

2.6.2 Lohnsteuerrückerstattung

nach § 240 Abs 3 BAO?

Um�die�Vorteile�einer�Dienstreiserege-
lung�in�einer�lohngestaltenden�Vor-
schrift�in�Anspruch�zu�nehmen,�wurde
früher�die�Lohnsteuerrückerstattung
nach�§�240�Abs�3�BAO�dem�Werbungs-
kostenabzug�in�der�Arbeitnehmerveran-
lagung�vorgezogen.�

Diese�Regelung�ist�allerdings�nicht
mehr�anwendbar,�weil�nach�einer�Ge-
setzesänderung�die�Rückzahlung�zu
Unrecht�einbehaltener�Beiträge�dann
nicht�mehr�erfolgen�kann,�wenn�ein
Ausgleich�im�Wege�der�Veranlagung
möglich�ist.

2.6.3 Minimierung des Abgaben-

risikos

Nach�§�90�EStG�ist�das�Betriebsstätten-
finanzamt�verpflichtet,�auf�Anfrage�des
Dienstgebers�oder�des�Dienstnehmers
Auskunft�zu�erteilen,�wie�bestimmte
Tatbestände�lohnsteuerlich�zu�behan-
deln�sind.�Diese�Auskunft�hat�keinen
Bescheidcharakter,�dh�ein�Rechtsmittel

gegen�die�Auffassung�der�Behörde�ist
nicht�möglich.�Ein�späteres�Abweichen
seitens�der�Behörde�zB�im�Rahmen�ei-
ner�später�durchgeführten�Lohnsteuer-
prüfung�wird�– ein�entsprechend�ein-
wandfreier�und�eingehend�dargelegter
Sachverhalt�in�der�Anfrage�vorausge-
setzt�– als�Verstoß�gegen�den�Grund-
satz�von�Treue�und�Glauben�gelten.�
Obwohl�dieser�Grundsatz�in�keinem
Steuergesetz�genannt�ist�(§�117�BAO
wurde�mit�Wirkung�ab�14.1.2005�für�
alle�offenen�Fälle�aufgehoben),�wird�er
auch�durch�die�Rechtsprechung�des
Verwaltungsgerichtshofs�zu�beachten
sein�(vgl�auch�Erlass�des�BMF�vom
26.1.1995,�Z�050301/2-IV/5/94).

Handelt�der�Dienstgeber�entgegen�der
erteilten�Auskunft,�ohne�dies�der�Be-
hörde�gegenüber�offen�zu�legen,�dann
kann�er�sich�aus�finanzstrafrechtlicher
Sicht�nach�der�neueren�Rechtspre-
chung�nicht�mehr�auf�das�Argument�der
vertretbaren�Rechtsauffassung�berufen.
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3 Werbungskosten-
abzug:�Reise�iSd�
§�16�EStG

Bei�einer�Reise�iSd�§�16�EStG�sind�im
Unterschied�zur�Dienstreise�iSd�§�26�
Z�4�EStG�folgende�Punkte�zu�beachten:

� Im�Unterschied�zur�Dienstreise�liegt
eine�Reise�nur�dann�vor,�wenn�die
Entfernung zwischen�dem�Mittel-
punkt�der�Tätigkeit�und�dem�Reiseort
mindestens 25 Kilometer beträgt.
Dabei�ist�von�der�kürzesten�zumutba-
ren�Wegstrecke�auszugehen.�Maß-
geblich�ist�die�Entfernung�zwischen
Anfang�und�Ende�der�Fahrt�und�nicht
die�Entfernung�zwischen�den�Orts-
mittelpunkten.

� Im�Unterschied�zur�Dienstreise�ist
bei�einer�Reise�kein dienstlicher

Auftrag erforderlich;�maßgeblich
ist,�ob�ein�beruflicher�Anlass�gegeben
ist�(zB�iZm�einer�Fortbildungsreise).

� Es�gelten nur die Regelungen der

Legaldefinition. Dienstreiserege-

lungen des Kollektivvertrags oder

der Betriebsvereinbarung gelten

im Bereich des Werbungskosten-

abzugs nicht!�Das�bedeutet,�dass
bei�durchgehendem�oder�regelmäßig
wiederkehrendem�Einsatz�an�einem
bestimmten�Ort�(Zielgebiet)�nur�für
die�Anfangsphase�von�5�Tagen,�bei
wiederkehrendem�aber�nicht�regel-
mäßig�wiederkehrendem�Einsatz�an
einem�bestimmten�Einsatzort�nur�für
die�Anfangsphase�von�15�Tagen�Ta-
gesgelder�geltend�gemacht�werden
können�(vgl�die�Ausführungen�unter
Pkt�2.1.3.2).�Die�Regelung,�wonach
bei�einer�großen�Dienstreise�bis�zu
einem�Zeitraum�von�6�Monaten�kein
neuer�Mittelpunkt�der�Tätigkeit�be-
gründet�wird,�gilt�im�Bereich�des�Ab-
zugs�von�Werbungskosten�nicht.

� Tagesgelder�sind�im�Rahmen�des
Werbungskostenabzugs�immer�nach
der�24-Stundenregelung�abzurech-
nen�(Abrechnung�nach�Kalenderta-
gen�ist�unzulässig,�Punkt�5.�des�Er-
lasses�zur�Reisekostennovelle�2007).

� Hat�der�Dienstgeber�Auslagenersät-
ze�nicht�im�steuerlichen�Höchstaus-
maß�ersetzt,�dann�kann�der�Dienst-
nehmer�so�genannte�Differenzwer-

bungskosten geltend�machen,�so-
lange�eine�Dienstreise�iSd�Legaldefi-
nition�vorliegt.

� Fahrtkosten stellen�keine�spezifi-
schen�Reisekosten�dar.�Die�Fahrten
zwischen�Wohnung�und�Arbeitsstätte
(zur�diesbezüglichen�Maßgeblichkeit
der�überwiegend�von�der�Wohnung
aus�zurückgelegten�Strecke�siehe�die
Ausführungen�unter�2.1.2.1)�werden
steuerlich�durch�das�Pendlerpauscha-
le�und�den�Verkehrsabsetzbetrag�be-
rücksichtigt.�Darüber�hinausgehende
beruflich�veranlasste�Fahrten�können
auch�dann�als�Werbungskosten�gel-
tend�gemacht�werden,�wenn�die�Vor-
aussetzungen�für�eine�Reise�nicht
vorliegen,�weil�etwa�die�Fahrt�über
eine�Entfernung�von�25�Kilometer
oder�den�Zeitraum�von�3�Stunden
nicht�hinausgeht�(Rz�287ff�iVm�370).
Bei�Verwendung�des�eigenen�Kraft-
fahrzeuges�können�das�amtliche�Kilo-
metergeld�oder�die�tatsächlichen
nachgewiesenen�Kosten�geltend�ge-
macht�werden.�Bei�Geltendmachung
des�Kilometergeldes�gilt�aber�auch
hier�die�Grenze�von�30.000�Kilometer
im�Kalenderjahr�(Rz�289).�Überdies
darf�auch�hier�eine�Rundung�des�Kilo-
metergeldes�vorgenommen�werden�
(Rz�371).�

4 Betriebsausgaben-
abzug:�Reise�iSd�
§�4�EStG

Die�Ausführungen�zur�Reise�iSd�§�16
EStG�bezüglich�der�Mehraufwendun-
gen�für�Verpflegung�und�Unterkunft
gelten�auch�für�den�Betriebsausgaben-
abzug�iSd�§�4�Abs�5�EStG,�weil�sich�die
verwendeten�Reisebegriffe�des�
§�16�Abs�1�Z�9�EStG�bzw�des�§�4�Abs�5
EStG�decken�(VwGH�11.6.1991,
91/14/0074,�LStR,�Rz�279).�

Wie�bereits�ausgeführt,�ist�die�Rege-
lung�über�die�Nichtsteuerbarkeit�von
Aufwandsersätzen�durch�den�Dienst-
bzw�Auftraggeber�iZm�Dienstreisen
bzw�Reisen�auf�Nichtselbständige�be-
zogen.�Bei�Selbständigen�können�der-
artige�Ersätze�keine�„Durchläufer“�dar-
stellen,�allenfalls�ist�ein�Betriebsausga-
benabzug�nach�Maßgabe�der�angeführ-
ten�Kriterien�möglich.�Im�Hinblick�auf
die�Basispauschalierung�des�§�17�Abs�1
bis�3�EStG�wird�in�Rz�4109a�der�EStR
aber�ausgeführt,�dass�Kostenersätze
im�Bereich�der�Reisekosten�einschließ-
lich�der�KFZ-Nutzung�als�durchlaufende
Posten�iSd�§�4�Abs�3�EStG�angesehen
werden�können�und�somit�auf�das�Be-
triebsausgabenpauschale�keine�Auswir-
kungen�haben.

Alfred Shubshizky
ashubshizky@kpmg.at
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